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Geltendes Recht Entwurf des Büros des Grossen Rats vom  
12. November 2019 Ergebnis der Beratung vom … 

 Dekret 
über die Geschäftsführung des Grossen Ra-
tes (Geschäftsordnung, GO) 

      

 Der Grosse Rat des Kantons Aargau  

 beschliesst:  

 I.  

 Der Erlass SAR 152.210 (Dekret über die Geschäfts-
führung des Grossen Rates [Geschäftsordnung, GO] 
vom 4. Juni 1991) (Stand 1. Mai 2018) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  4 
Zuständigkeiten 

  

1 Der Präsident bzw. sein Stellvertreter hat insbeson-
dere folgende Aufgaben und Befugnisse: 

  

a) Er leitet die Ratsverhandlungen, handhabt die Sit-
zungspolizei und wacht über die Einhaltung des 
Geschäftsverkehrsgesetzes sowie der Geschäfts-
ordnung; 

  

b) er legt nach Absprache mit dem Regierungsrat und 
auf Grund der Vorgaben des Büros die Traktanden-
liste fest; 

  

c) er sorgt für eine beförderliche Abwicklung der Ge-
schäfte; 

  

Ergebnis der GR-Beratung vom 12. Mai 2020: 
 
Beschlussfassung gemäss den Anträgen des Büros. 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/152.210/de
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d) er kann einem Redner das Wort entziehen, wenn 
sich dieser nicht an den Gegenstand der Beratung 
hält oder ausfällige Bemerkungen macht und eine 
Mahnung erfolglos bleibt; 

  

e) er bringt den Ratsmitgliedern vierteljährlich zu Be-
ginn des neuen Quartals ein Verzeichnis aller hän-
gigen Geschäfte und ein Verzeichnis der einge-
reichten Volksinitiativen zur Kenntnis; 

  

ebis) er lässt dem Büro und den Kommissionspräsidien 
zu Beginn des neuen Quartals die Quartalsplanung 
der Sachgeschäfte zukommen und zeigt damit die 
gewünschten Endtermine der Behandlung sowie all-
fällige Abhängigkeiten auf; 

  

f) er unterzeichnet, zusammen mit dem Protokollfüh-
rer, die vom Rat ausgehenden Erlasse und Ausfer-
tigungen (Protokollauszüge, Urkunden, Schreiben 
usw.); 

f) er […] gibt, zusammen mit dem Protokollführer, die 
vom Rat ausgehenden Erlasse und Ausfertigungen 
(Protokollauszüge, Urkunden, Schreiben usw.) frei; 

 

g) er führt die Aufsicht über das Protokoll und über die 
Aktenaufbewahrung; 

  

h) …   

i) er weist den Medienvertretern die Arbeitsplätze zu 
und sorgt dafür, dass sie mit den Sitzungsunterla-
gen bedient werden; 

  

k) er kann Bild- und Tonaufnahmen fallweise untersa-
gen und orientiert darüber den Grossen Rat; 

  

l) er vertritt den Grossen Rat nach aussen;   

m) er regelt die Arbeitsteilung mit seinen Vizepräsi-
denten von Fall zu Fall; 
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n) er entscheidet in dringenden Fällen anstelle des 
Büros über die Gesuche betreffend Einholung von 
Rechtsauskünften beim Rechtsdienst des Regie-
rungsrates; 

  

o) er bestellt das Wahlbüro zur Durchführung von 
Wahlen. 

  

§  35 
Beschlussprotokoll 

  

1 Das Beschlussprotokoll über die Verhandlungen 
des Grossen Rates erwähnt die Verhandlungsgegen-
stände und hält die Anträge, die Ergebnisse von Ab-
stimmungen und Wahlen sowie die Beschlüsse fest. 

  

2 Es wird vom Präsidenten und vom Protokollführer 
unterzeichnet. 

2 Es wird vom Präsidenten und vom Protokollführer 
[…]  zur Veröffentlichung freigegeben. 

 

§  36 
Ratsprotokoll 

  

1 Das Ratsprotokoll wird vom Präsidenten und vom 
Protokollführer unterzeichnet. Es enthält wörtlich ins-
besondere als Bestandteile: 

1 Das Ratsprotokoll […] enthält wörtlich insbesondere 
als Bestandteile: 

 

a) den Inhalt der Verhandlungen, insbesondere die 
Wortmeldungen, die Anträge, die Ergebnisse von 
Abstimmungen und Wahlen sowie die Beschlüsse; 

  

b) den Wortlaut der persönlichen Vorstösse; b) Aufgehoben.  

c) die schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates 
zu Motionen, Postulaten und Aufträgen; 

c) Aufgehoben.  

d) die schriftliche Beantwortung von Interpellationen. d) Aufgehoben.  
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2 Das Ratsprotokoll ist jedem Redner zu allfälligen 
formellen Verbesserungen, die den Inhalt der Rede 
nicht ändern dürfen, vorzulegen. 

  

3 Das Ratsprotokoll wird veröffentlicht.   

§  72 
Einreichung 

  

1 Parlamentarische Vorstösse sind schriftlich einzu-
reichen und zu begründen. Sie sind den Ratsmitglie-
dern umgehend zur Kenntnis zu bringen. Als Einrei-
chungsdatum gilt die Bekanntgabe im Grossen Rat. 

  

 1bis Wenn die Echtheit und die Vollständigkeit der Da-
ten gewährleistet sind, können parlamentarische Vor-
stösse auch in elektronischer Form eingereicht wer-
den.  

 

2 Wird ein Vorstoss nicht von einer Einzelperson ein-
gereicht, ist ein Sprecher zu bezeichnen. 

  

 3 Das Büro legt die Einzelheiten in einem Reglement 
fest. 

 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       
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 IV.  

      Das Büro des Grossen Rats bestimmt den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens. 

      

 Aarau,  

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

 

 


